
Verordnung 

über Ladenschlussregelungen in der Stadt Eichstätt 

(Eichstätter Ladenschluss-Verordnung – ELSV) 

vom 27.11.2025 

 

Aufgrund von Art. 2 Abs. 2 Satz 2, Art. 3 Abs. 3 Satz 4, Art. 6 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 sowie 
Art. 7 Abs. 1 des Bayerischen Ladenschlussgesetzes (BayLadSchlG) vom 25.07.2025 
(GVBl. S. 246, BayRS 8050-20-A) erlässt die Stadt Eichstätt folgende Verordnung: 

 

§ 1 

Verkaufsoffene Sonntage 

 

(1) Abweichend von der Vorschrift des Art. 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Bayerischen 
Ladenschlussgesetzes dürfen alle Verkaufsstellen in der „Altstadt“ der Stadt Eichstätt 
(innerhalb der roten Kennzeichnung im beiliegenden Stadtplan, der Bestandteil dieser 
Verordnung ist) an den in Abs. 2 genannten Sonn- und Feiertagen von 13.00 Uhr bis 18.00 
Uhr geöffnet sein. 

(2) Freigegebene Sonn- und Feiertage: 

1. Marktsonntag anlässlich des „Ostermarktes“ (Sonntag vor „Palmsonntag“)  

2. Marktsonntag anlässlich des „Kirchweihmarktes“ (erster Sonntag im Oktober)  

3. Erster Marktsonntag anlässlich des „Adventsmarktes“, soweit dieser im November 
stattfindet. 

(3) Die Sonntagsöffnungen entfallen, wenn die jeweils anlassgebende Veranstaltung entfällt. 

 

§ 2 

Verkaufsoffene Nächte an Werktagen 

 

(1) Verkaufsstellen im Stadtgebiet Eichstätt dürfen an den drei Freitagen und Samstagen 
anlässlich des „Adventsmarktes“ sowie an dem Freitag und Samstag anlässlich des 
„Altstadtfestes“ eines jeden Jahres, soweit es sich bei diesen Tagen um einen Werktag 
handelt, zusätzlich von 20.00 Uhr bis höchstens 24.00 Uhr geöffnet sein. 

(2) Die verkaufsoffenen Nächte an Werktagen entfallen, wenn die jeweils anlassgebende 

Veranstaltung entfällt. 

(3) Die Regelung für verkaufsoffene Nächte für einzelne Verkaufsstellen nach Art. 7 Abs. 3 
BayLadSchlG bleibt hiervon unberührt. 



§ 3 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

(2) Gleichzeitig wird die Verordnung der Stadt Eichstätt über das Offenhalten von 
Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen aus Anlass von Märkten, Messen oder ähnlichen 
Veranstaltungen vom 23. Februar 2018 aufgehoben. 

 

 

Eichstätt, den 27.11.2025 

Stadt Eichstätt 

 

 

 

Josef Grienberger 

Oberbürgermeister 

 

  



 


